
 

Statuten der AGSZ, Stand Oktober 2023  1 

 
Statuten der AGSZ 

 
 

➢ I Name, Sitz und Zweck 
 
 
Art. 1 Name und Sitz 

 
Unter dem Namen «Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz» (AGSZ) besteht ein Verein im 
Sinne von Art. 60 ff des Schweizerischen Zivilgesetzbuches. Der Verein hat seinen Sitz am 
Praxisstandort des jeweiligen Präsidenten1. Die Gesellschaft gehört dem Verband der deutsch-
schweizerischen Ärztegesellschaften (VEDAG) und der Verbindung der Schweizer Ärzte (FMH) an, 
deren Statuten und deren Standesordnung sie für sich als verbindlich anerkennt. 
 
 
Art. 2 Zweck 
 
Die Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz umfasst alle selbständig und unselbständig tätigen 
Ärzte, welche sich ihr angeschlossen haben und im Kanton Schwyz oder in den Kliniken im Kanton 
den Beruf ausüben, sowie nicht mehr praktizierende Ärzte. Sie vertritt die Mitglieder und ihre 
Interessen gegenüber der Bevölkerung, den Behörden, den Versicherern und weiteren Institutionen. 
Die Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz bezweckt: 
 
a.) Die Gewährleistung einer hochstehenden ärztlichen Versorgung und die Förderung der 

Gesundheit der Bevölkerung des Kantons. 
b.) Die Pflege ärztlicher Ethik nach den Richtlinien der Schweizerischen Akademie der 

medizinischen Wissenschaften und der Standesordnung der FMH. 
c.) Die Wahrung der Berufs- und Standesinteressen. 
d.) Die Wahrung der wirtschaftlichen Interessen der Mitglieder, soweit sie mit dem übrigen 

Vereinszweck in einem Zusammenhang stehen. 
e.) Die Förderung sinnvoller Massnahmen zur Qualitätssicherung und Qualitätssteigerung in 

der Medizin. 
f.) Die Förderung der Solidarität unter den Mitgliedern und die Festigung der Beziehungen 

unter ihnen. 
g.) Die Förderung des Vertrauensverhältnisses zwischen Ärzteschaft und Bevölkerung, 

Behörden und anderen Institutionen. 
h.) Die Bearbeitung von medizinischen, sozial- und präventivmedizinischen und hygienischen 

Fragen im Kanton Schwyz. 
i.) Die Organisation des ambulanten Notfalldienstes in Zusammenarbeit mit den regionalen 

Ärztegruppierungen. 
j.) Die Förderung des kollegialen Einvernehmens unter den Mitgliedern, sowie mit den Angehörigen 

der übrigen Medizinalberufe und anderer freien Berufe. 
 
 
 
1 Zur besseren Lesbarkeit sind bei männlichen Personenbezeichnungen die weiblichen eingeschlossen.  
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Art. 3 Aufgaben 
 
In Erfüllung des Zwecks nimmt die Ärztegesellschaft des Kantons Schwyz insbesondere folgende 
Aufgaben wahr: 
 
a.) Die Förderung der medizinischen Fortbildung. 
b.) Die Organisation der Ausbildung der Medizinischen Praxisassistentinnen. 
c.) Die Führung von Tarifverhandlungen. 
d.) Die Information ihrer Mitglieder über aktuelle und grundsätzliche berufs- und 

gesundheitspolitische Fragen und Entwicklungen. 
e.) Die Information der Bevölkerung, der Behörden und weiterer Institutionen über Zielsetzungen 

und Standpunkte der Ärzteschaft. 
f.) Die Bezeichnung einer Ombudsstelle, die Beanstandungen von Patienten gegenüber 

Mitgliedern der Gesellschaft beurteilt. 
g.) Die Organisation des ambulanten Notfalldienstes. 

 
 
Aufgaben als Basisorganisation gem. Statuten der FMH: 
a.) Aufnahme beitrittswilliger FMH-Mitglieder 
b.) Wahl der Ärztekammerdelegierten 
 
 
 

➢ II Mitgliedschaft 
 
 
Art. 4 Mitgliederkategorien 
 
Die Gesellschaft kennt folgende Mitgliederkategorien: 
- Ordentliche Mitgliedschaft 
- Ausserordentliche Mitgliedschaft 
- Ehrenmitgliedschafter 

 
 

Art. 5 Ordentliche Mitgliedschaft 
 

Als ordentliche Mitglieder werden aufgenommen: Ärzte, die ein eidgenössisches oder 
gleichwertiges Arztdiplom besitzen, über einen guten Leumund verfügen und im Kanton 
Schwyz hauptberuflich; selbständig oder unselbständig tätig sind; oder waren. 
Mitglieder mit Zulassung zur OKP, die dem kantonalen Tarifvertrag beitreten, müssen 
zudem den Beitritt zu den Rahmenverträgen TARMED als FMH-Mitglied oder Nicht-Mitglied 
vorweisen.  
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Art. 6 Ausserordentliche Mitgliedschaft 
 
Als ausserordentliche Mitglieder können aufgenommen werden: Ärzte, welche die Voraus-
setzungen zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder nicht erfüllen. Sie haben kein Stimm- 
und Wahlrecht. 
Die Generalversammlung kann auf Antrag des Vorstandes ausserordentliche Mitglieder in spezielle 
Kommissionen wählen. 
 
 
Art. 7 Ehrenmitgliedschaft 
 
Persönlichkeiten, die sich um die Medizin, das Gesundheitswesen oder die FMH besonders 
verdient gemacht haben, können zum Ehrenmitglied ernannt werden. Ehrenmitglieder sind von 
jeglicher Beitragspflicht befreit und im Übrigen den ordentlichen Mitgliedern gleichgestellt. 
 
 
Art. 8 Aufnahmeverfahren 
 
Das Aufnahmegesuch ist von dem Kandidaten schriftlich an den Vorstand zu richten. Dem Gesuch 
sind ein Curriculum vitae, der Nachweis über ein eidgenössisches oder gleichwertiges 
ausländisches Diplom sowie eine Beitrittserklärung oder ein Mitgliedschaftsnachweis der FMH 
beizulegen. Bei beabsichtigter selbständiger Tätigkeit wird zudem die kantonale 
Berufsausübungsbewilligung und für Mitglieder mit Zulassung zur OKP der Beitritt als FMH-Mitglied 
oder FMH-Nicht-Mitglied benötigt. 
Die Kandidatur wird vom Vorstand in der Schweizerischen Ärztezeitung publiziert. Die 
Einsprachefrist beträgt 20 Tage. Nach Ablauf der Einsprachefrist gilt der Kandidat als in die 
Ärztegesellschaft aufgenommen. Bei Einsprachen entscheidet die Generalversammlung mit 
der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder über die Aufnahme. 
 
Der Entscheid über die Ablehnung eines Aufnahmegesuches zur ordentlichen Mitgliedschaft kann 
an den Zentralvorstand der FMH weitergezogen werden. Die Gesellschaft ist berechtigt, für den 
administrativen Aufwand eine Eintrittsgebühr zu verlangen. 
 
Ausserordentliche Mitglieder werden an der Generalversammlung vorgestellt und durch einen 
Mehrheitsentscheid aufgenommen. 
 
 
Art. 9 Beendigung der Mitgliedschaft 
 

Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, Austritt oder Ausschluss. Der Austritt ist dem Vorstand 
schriftlich, unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten auf das Ende eines Kalenderjahres 
mitzuteilen. Für das laufende Jahr wird der volle Mitgliederbeitrag geschuldet. Der Übertritt in 
eine andere kantonale Gesellschaft, den Verband Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen 
(VSAO) oder den Verein der Leitenden Spitalärztinnen und -ärzte (VLSS) bleibt vorbehalten 
(Geschäftsordnung Punkt 10). In diesem Fall kann der Austritt unterjährig erfolgen, der 
Mitgliederbeitrag ist pro rata temporis geschuldet. 
 
Die Generalversammlung kann, unter Vorbehalt einer Beschwerde an den Zentralvorstand der FMH 
bei FMH-Mitgliedern, den Ausschluss eines Mitgliedes beschliessen: 
- Wenn das Mitglied seine statutarischen, insbesondere finanziellen Verpflichtungen gegenüber 
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der Gesellschaft nicht erfüllt. 
- Wenn das Mitglied den Zwecken und Grundsätzen der kantonalen Gesellschaft und der 

FMH zuwiderhandelt. 
 
Vorstand und Standeskommission können der Generalversammlung einen Antrag auf Ausschluss 
unterbreiten. Der Ausschluss eines Mitgliedes muss mit einer Zweidrittel-Mehrheit der anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder gefasst werden. FMH-Mitglieder können gegen den Entscheid der 
Generalversammlung Beschwerde an den Zentralvorstand der FMH einlegen. 
 
Vor einem Entscheid betr. Ausschluss wird dem Mitglied das rechtliche Gehör gewährt. 
 
Austritt und Ausschluss schliessen den Verzicht auf die, der kantonalen Gesellschaft geleisteten 
Beiträge und alle Ansprüche auf das Gesellschaftsvermögen mit ein. 
 
 
Art. 10 Rechte 
 
Den ordentlichen Mitgliedern kommt das aktive und passive Stimm- und Wahlrecht zu. 
Ausserordentliche Mitglieder haben kein Stimm- und Wahlrecht. Sämtliche Mitglieder haben das 
Recht der Benützung der Dienstleistungen. 
 
 
Art. 11 Pflichten 
 

Die Mitglieder sind verpflichtet, die Statuten der AGSZ, die Standesordnung, die Fortbildungs-
ordnung und alle weiteren verbindlichen Beschlüsse der Kantonalgesellschaft einzuhalten. 
Ordentliche Mitglieder müssen ausserdem die Statuten und Beschlüsse der FMH einhalten (vgl. für 
ordentliche Mitglieder «Beitrittserklärung FMH» Art. 8). 
Ebenfalls ist der Antragsteller einverstanden, dass seine persönlichen Daten dem Präsidenten der 
Gesellschaft, dem Tarifdelegierten und der Notfalldienstkommission bei Bedarf; zur Verfügung 
stehen. Die Mitglieder sind verpflichtet, die Mitgliederbeiträge und etwaige Sonderbeiträge zu 
bezahlen. 
Die freipraktizierenden Mitglieder sind verpflichtet, vom Vorstand gefasste Beschlüsse im Hinblick 
auf die Datenparität real oder durch Bezahlung der vom Vorstand festgesetzten Ersatzabgaben zu 
erfüllen. 
 
 

➢ III Beiträge und Haftung 
 
 
Art. 12 Beiträge  
 

Der jährliche Beitrag setzt sich zusammen aus dem jährlichen Grundbeitrag und Sonderbeiträgen. 
Der Mitgliederbeitrag und allfällige Sonderbeiträge werden jährlich von der Generalversammlung 
festgelegt. Sie werden nach Beitragskategorien abgestuft, welche durch die Geschäftsordnung 
geregelt werden. 
Ehrenmitglieder sowie Mitglieder nach Berufsaufgabe sind vom Jahresbeitrag befreit. Unter 
besonderen Umständen kann der Beitrag auf ein schriftliches Gesuch hin, das an den Vorstand 
zu richten ist, reduziert oder erlassen werden.  
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Art. 13 Haftung 
 
Für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet allein das Vereinsvermögen. Die Mitglieder sind, 
ausser für die von der Generalversammlung beschlossenen Mitgliederbeiträge, nicht haftbar.  
 
 

➢ IV Organe 
 
 
Art. 14 Organe 
 
Organe der Gesellschaft sind: 
A) Die Generalversammlung 
B) Der Vorstand 
C) Die Rechnungsrevision 
D) Die Notfalldienstkommission 
E) Die Standeskommission 

 
 
Art. 15 Wahlen, Amtsdauer 
 
Die Organe werden für drei Jahre gewählt. Wahljahr ist jeweils ein durch die Zahl 3 teilbares Jahr. 
Der Vorstand muss alle drei Jahre gewählt werden. Erfolgt bei den übrigen Organen auf Ende der 
Amtszeit kein ausdrücklicher Rücktritt, ist das Mitglied in stiller Wahl für eine weitere Amtszeit 
gewählt. Bei einem Rücktritt innerhalb der Amtszeit vollendet der Nachfolger die Amtszeit des 
Vorgängers. 
 
 
A Generalversammlung 
 
Art. 16 Generalversammlung 
 
a) Die ordentliche Generalversammlung findet einmal jährlich statt. 
b) Jedes Mitglied kann bis sechs Wochen vor der Generalversammlung dem Präsidenten 

schriftlich Anträge einreichen. 
c) Die Einladung ist spätestens 14 Tage vor der Versammlung per E-Mail an alle Mitglieder zu 

senden und hat alle Traktanden zu nennen. 
d) Die Generalversammlung kann nur über Traktanden Beschluss fassen, die mit der Einladung 

bekannt gegeben worden sind. Über nicht traktandierte Geschäfte kann beschlossen werden, 
wenn ein qualifiziertes Mehr von zwei Dritteln der Anwesenden dem zustimmt. 

e) Ausserordentliche Generalversammlungen sind auf Beschluss einer früheren Versammlung, 
des Vorstandes oder auf Begehren von mind. ein Fünftel der Mitglieder einzuberufen. 

f) Das Begehren auf Durchführung einer ausserordentlichen Generalversammlung ist unter 
Bezeichnung des zu behandelnden Traktandums mit eingeschriebenem Brief an den 
Präsidenten der Gesellschaft zu richten. Das Begehren verpflichtet den Vorstand, innerhalb von 
zwei Monaten seit Eingang des Begehrens eine ausserordentliche Generalversammlung 
gemäss Absatz e) durchzuführen. 

 
 



 

Statuten der AGSZ, Stand Oktober 2023  6 

Art. 17 Befugnisse der Generalversammlung 
 
Die Generalversammlung hat folgende Befugnisse: 
a) Wahl der Vorstandsmitglieder, der Rechnungsrevisoren, der Delegierten der Schweizer 

Ärztekammer und deren Stellvertreter, des Ombudsmanns, der Standeskommission von 
Delegationen sowie der zwei von der Gesellschaft zu wählenden Mitglieder der 
Standeskommission der FMH. 

b) Entscheid über Aufnahmen bei Einsprachen (gem. Art. 8) und Ausschluss von Mitgliedern. 
c) Festsetzung des Mitgliederbeitrages, allfälliger Sonderbeiträge und Ersatzbeiträge (z.B. betr. 

Datenparität). 
d) Genehmigung von Jahresbericht, Jahresrechnung und Budget, sowie Entlastung der 

verantwortlichen Organe. 
e) Änderung der Statuten. 
f) Bildung von und Beitritt zu Vereinen und Verbänden. 
g) Auflösen der Gesellschaft oder Zusammenschluss mit einem anderen Verein. 
h) Beschlussfassung über alle anderen Geschäfte, die ihr von Gesetzes wegen oder durch die 

Statuten vorbehalten sind, oder die ihr von Organen der Gesellschaft überwiesen wurden. 
 
 
Art. 18 Beschluss, Abstimmung und Wahlen 
 
a) Jede Generalversammlung ist beschlussfähig. 
b) Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit der Mehrheit der gültig abgegebenen 

Stimmen anwesender Mitglieder. Das qualifizierte Mehr gemäss Statuten bleibt vorbehalten. 
Der Vorsitzende stimmt nicht mit. Bei Stimmengleichheit hat er den Stichentscheid. Stimment-
haltungen, bei geheimer Abstimmung leere oder unleserliche Stimmzettel, werden nicht 
mitgezählt. 

c) Die Generalversammlung stimmt offen ab, sofern nicht mindestens ein Fünftel der anwesenden 
Mitglieder eine geheime Abstimmung verlangt. 

d) Bei Wahlen gilt im ersten Wahlgang das absolute Mehr der Stimmenden und bei fehlendem 
absolutem Mehr im zweiten Wahlgang das relative Mehr. 

e) Ein qualifiziertes Mehr (Zweidrittelmehrheit) gilt für den Ausschluss von Mitgliedern und für die 
Aufnahme von nicht traktandierten Geschäften zur Beschlussfassung. 

f) Urabstimmung: Es ist die schriftliche Zustimmung von zwei Dritteln sämtlicher Mitglieder 
notwendig für: Auflösungs- und Fusionsbeschlüsse (Art. 36). 

 
 
B Vorstand 
 
Art. 19 Vorstand 
 
a) Der Vorstand besteht aus mindestens fünf Mitgliedern: Dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten, 

dem Aktuar, dem Kassier, dem Tarifdelegierten, dem Verantwortlichen für Personelles, dem 
Verantwortlichen für Qualitätssicherung und dem Verantwortlichen für den Notfalldienst. Bei 
entsprechenden Sachgeschäften kann ein Vertreter der Spitalärzte zugezogen werden. 

b) Der Vorstand wird auf drei Jahre gewählt. Der Präsident soll jeweils ein Jahr vor Amtsantritt 
gewählt werden und sich in diesem Jahr als zusätzliches Mitglied mit Stimmrecht einarbeiten. 
Im Vorstand sollen nach Möglichkeit alternierend alle Kantonsteile vertreten sein. 

c) Der Vorstand konstituiert sich selbst. Ein Vorstandsmitglied kann mehr als eine Funktion 
übernehmen, nicht jedoch Präsident und Vizepräsident zusammen. Eine Funktion kann auf 
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zwei Personen aufgeteilt werden. Jedes Mitglied hat unabhängig von seiner Funktion eine 
Stimme bei Abstimmungen. 

d) Die Wiederwahl von Vorstandsmitgliedern ist möglich. 
 
 
Art. 20 Vorstandspflichten 
 
Dem Vorstand obliegt: 
a) Die Beschlussfassung in allen Angelegenheiten, welche nicht ausdrücklich der 

Generalversammlung und anderen Organen vorbehalten sind. 
b) Leitung der Geschäfte und Vertretung der Interessen und Ziele der Gesellschaft nach aussen. 
c) Vollzug der Beschlüsse der Generalversammlung und der Organe der Verbindung der 

Schweizer Ärzte FMH. 
d) Die Einberufung der Generalversammlung. 
e) Die Klage bei der Standeskommission der Gesellschaft bei Verstoss von Mitgliedern gegen die 

ihnen auferlegten Pflichten. 
f) Vollzug der Beschlüsse der Standeskommission. 
g) Die Aufsicht über sämtliche Kommissionen. 
 
Zur Bearbeitung einzelner Geschäfte kann er Arbeitsgruppen aus Mitgliedern der Gesellschaft 
bilden. Der Präsident oder ein Vorstandsmitglied vertritt die Gesellschaft beim Verband 
Deutschschweizer Ärztegesellschaften (VEDAG). Der Präsident und der Tarifdelegierte vertreten 
die AGSZ «ex officio» beim Verein Zentralschweizer Ärztegesellschaften (VZAG) als Delegierte. 
 
 
Art. 21 Unterschriftsberechtigung 
 
Die rechtsverbindliche Unterschrift führt der Präsident zusammen mit einem weiteren Mitglied des 
Vorstandes. 
 
 
Art. 22 Juristische Beratung 
 
Der Vorstand kann einen juristischen Berater beiziehen. Die juristische Beratung steht dem 
Vorstand, der Standeskommission sowie dem Ombudsmann zur Verfügung. 
 
 
Art. 23 Sekretariat 
 
Dem Vorstand steht ein Sekretariat zur Verfügung. 
 
 
C Rechnungsrevision 
 
Art. 24  Rechnungsrevision 
 
Zwei Rechnungsrevisoren werden von der Generalversammlung auf die Dauer von drei Jahren 
gewählt. Sie prüfen das Rechnungswesen, erstatten der Generalversammlung darüber Bericht und 
stellen Antrag auf Genehmigung der Rechnung. 
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D Notfalldienstkommission 
 
Art. 25 Aufgaben und Zusammensetzung der Notfalldienstkommission 
 
Die Aufgaben und die personelle Zusammensetzung der Notfalldienstkommission (NFDK) wird im 
kantonalen Notfalldienstreglement geregelt. Der Präsident ist im Vorstand der Ärztegesellschaft 
und wird von der GV gewählt. Beschlüsse und Entscheidungen der Notfalldienstkommission mit 
externer Wirkung werden vorher mit dem Vorstand der AGSZ abgesprochen. 
 
 
E Kantonale Standeskommission 
 
Art. 26  Zusammensetzung der kantonalen Standeskommission 
 
Die Standeskommission besteht aus drei Mitgliedern: Dem Vorsitzenden und zwei Beisitzern. Wenn 
der Präsident ausscheidet, so übernimmt einer der beiden Beisitzer den Vorsitz. Jede Partei hat 
das Recht, ein Mitglied der Standeskommission abzulehnen. Bei Ablehnung oder Ausstand 
bestimmt der Präsident der Kommission oder sein Stellvertreter ein Ersatzmitglied. 
Die Mitglieder der Standeskommission und der Vorsitzende werden von der Generalversammlung 
für eine Amtsdauer von drei Jahren gewählt. Im Übrigen konstituiert sich die Standeskommission 
selbst (siehe Reglement). 
 
 
Art. 27 Zuständigkeit 
 
Die Standeskommission beurteilt in erster Instanz das Verhalten von Mitgliedern oder von 
Streitigkeiten unter ihnen, wenn Verdacht besteht auf Verstoss gegen die Statuten, die Standes-
ordnung der FMH und deren kantonale Ergänzungen, sowie gegen die Statuten der FMH oder 
verbindliche Beschlüsse der Schweizerischen Ärztekammer. 
 
 
Art. 28 Reglement 
 
Über das Verfahren erlässt die Standeskommission ein Reglement, das von der Generalver-
sammlung zu genehmigen ist. 
 
 
Art. 29 Rechtsmittel 
 
Gegen die Entscheidungen der Standeskommission können die Parteien innerhalb 30 Tagen seit 
Zustellung des Entscheides an die Standeskommission der FMH rekurrieren. Der Rekurs hat 
Antrag und Begründung zu enthalten. 
 
 
Art. 30 Vollzug der Entscheidungen 
 
Der Vorstand ist verantwortlich für den Vollzug der Entscheidungen der Standeskommission. 
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➢ V Ombudsstelle 
 
 
Art. 31 Ombudsstelle 
 
Die Generalversammlung wählt einen Ombudsmann für eine Amtsdauer von drei Jahren. Der 
Ombudsmann ist unabhängig von der Gesellschaft und übt sein Amt nach eigenem Statut aus. Sein 
Aufwand geht zu Lasten der Gesellschaftskasse. 
 
 
 

➢ VI Entschädigung der Mandatsträger 
 
 
Art. 32 Entschädigung der Mandatsträger 
 
Präsident und Mitglieder des Vorstandes erhalten eine Entschädigung, die durch die General-
versammlung festgelegt wird. Weitere Mandatsträger können nach Beschluss der Generalver-
sammlung entschädigt werden. 
 
 
Art. 33 Spesenentschädigung 
 
Die Mitglieder der Delegationen und Arbeitsgruppen haben Anspruch auf Spesenentschädigung 
und Sitzungsgelder gemäss Reglement, welches der Vorstand erlässt. 
 
 
 

➢ VII Weitere Bestimmungen 
 
 
Art. 34 Geschäftsjahr 
 
Die Abrechnungsperiode ist identisch mit dem Kalenderjahr. 
 
 
Art. 35 Geschäftsordnung 
 
Als Anwendungshilfe für diese Statuten erlässt der Vorstand eine Geschäftsordnung. Sie gibt 
Erklärungen und nähere Bestimmungen zu einzelnen Artikeln. Die Geschäftsordnung ist für alle 
Mitglieder verbindlich. 
 
 
Art. 36 Auflösung oder Fusion der Gesellschaft 
 
a.) Die Gesellschaft kann aufgelöst oder mit einer anderen Gesellschaft vereinigt werden durch 

Zweidrittel-Mehrheit in einer Urabstimmung. Die Stimmabgabe erfolgt in diesem Falle schriftlich.  
b.) Das noch vorhandene Vereinsvermögen fällt nach Erfüllung aller Verpflichtungen bei Auflösung 

der «Hilfskasse für Schweizer Ärzte» zu. 
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Art. 37 Inkrafttreten 
 
Diese Statuten ersetzen die Version vom 10. November 2022. Die Genehmigung erfolgte an der 
Generalversammlung vom 25. Oktober 2023. Die Statuten sind gültig ab 01.01.2024 
 
 
25. Oktober 2023 
 
 
Dr. med. Daniel Burger Dr. med. Elisabeth Huberle 
Co-Präsident Co-Präsidentin  
 


